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MELCHIOR - ABSCHIEBUNGSHAFT - KOMMENTAR 
ANHANG: Entscheidungen im Volltext 

Kammergericht 
Beschluss vom 19. Dezember 2005 
- 25 W 45/04 - 

Zur 4-Wochen-Frist des § 14 Abs. 4 Satz 3 (jetzt: § 14 Abs. 3 Satz 3) AsylVerfG 

Zitierweise: KG v. 19.12.2005 bei Melchior, Abschiebungshaft, Anhang 

Wortlaut der Entscheidung 

Kammergericht 
Beschluss
Geschäftsnummer: 
25 W 45/04 
84 T 159/04 B Landgericht Berlin 
70 XIV 260/04 B Amtsgericht Schöneberg 

In dem Freiheitsentziehungsverfahren 
betreffend ........... 

hat der 25. Zivilsenat des Kammergerichts durch .........                        am 19. Dezember 2005 beschlossen: 

Auf die sofortige weitere Beschwerde der Betroffenen werden der Beschluss der Zivilkammer 84 des Landgerichts Berlin vom 8. April 2004 - Az. 84 T 159/04 B und der Beschluss des Amts-gerichts Schöneberg vom 2. März 2004  - Az. 70 XIV 260/04 B - aufgehoben. Es wird festgestellt, dass die Aufrechterhaltung von Abschiebehaft für die Zeit vom 1. März 2004 bis zum 26. April 2004 rechtswidrig war. 

Das Land Berlin hat der Betroffenen die in den drei Instanzen zu ihrer Rechtsverteidigung notwendigen außergerichtlichen Kosten betreffend den Aufhebungsantrag vom 1. März 2004 zu erstatten. 

Gründe
Das Rechtsmittel der sofortigen weiteren Beschwerde betreffend die Ablehnung des Haftaufhebungsantrages (§ 10 Abs. 2 FEVG) war zulässig (§§ 22 Abs. 1, 27 Abs. 1, 29 Abs. 1 und 4 FGG in Verbindung mit §§ 3 Satz 2, 7 Abs. 1 und 2 FEVG und § 103 Abs. 2 Satz 1       AusIG a.F., vgl. BayObLG vom 3. August 2004, bei Melchior, Abschiebungshaft Anhang - zum Verfahrensgegenstand und Prü-fungsumfang bei einem Antrag nach § 10 Abs. 2 FEVG). 

Durch Ablauf des vom Amtsgericht Schöneberg mit Beschluss vom 27. Januar 2004 festgesetzten Haftzeitraumes nach Einlegung der sofortigen weiteren Beschwerde ist eine Erledigung der Hauptsache eingetreten (vgl. BGHZ 109, 108, 110). Dem hat die Betroffene in verfahrensrechtlich zulässiger Weise Rechnung getragen, als sie     einen Antrag auf Feststellung der Rechtswidrigkeit gestellt hat (vgl. BVerfG NJW 2002, 2456; Brandenb. OLG, Beschluss vom 5. August 2002, bei Melchior, a.a.O.). 

Der Feststellungsantrag ist begründet. Die Entscheidung des Landgerichts leidet an einem Rechtsfehler, auf den die weitere Beschwer-de gemäß § 546 ZPO i.V.m. § 27 Abs. 1 FGG mit Erfolg gestützt werden kann. 

Es unterliegt durchgreifenden Rechtsbedenken, dass das Landgericht davon ausgegangen ist, dass die Haftfortdauer über den 29. Februar 2004 hinaus zulässig (gewesen) sei. 

Nach den Feststellungen des Landgerichts stellte die Betroffene am 2. Februar 2004 bei dem Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge einen Asylantrag. Soweit seitens des Antragstellers dargetan worden ist, dass der Antrag am 3. Februar 2004 gestellt worden sei, ist dies anhand des Akteninhalts nicht nachvollziehbar. Ausweislich desselben ist der Antrag durch die Verfahrensbevollmächtigten am 2. Februar 2004 per Telefax gestellt worden. Nach dem eingereichten, entsprechenden Sendebericht (Bl. 9 d.A.) ist davon auszugehen, dass der Antrag an jenem Tage bei dem Bundesamt eingegangen ist. 

Nach § 14 Abs. 4 Satz 3 AsylVfG a. F. endet die Abschiebungshaft mit der Zustellung der Entscheidung des Bundesamtes, spätestens jedoch vier Wochen nach Eingang des Asylantrags beim Bundesamt, es sei denn, der Asylantrag wurde als unbeachtlich oder offensichtlich unbegründet abgelehnt. 

Soweit das Bundesamt den Betroffenen nicht innerhalb der gesetzlichen Frist nach Eingang des Asylantrags anhört und eine Entscheidung trifft, hat der Haftrichter spätestens vier Wochen nach Antrags-eingang die Abschiebungshaft aufzuheben (Brandenb. OLG, Beschluss vom 30. September 2004, bei Melchior, a.a.O.; OLG Karlsruhe NVwZ Beil. 2000, 14), Der Betroffene ist aus der Haft zu entlassen, wenn innerhalb der bestimmten Frist die Entscheidung des Bundesamtes nicht vorliegt (Brandenb. OLG, a.a.O., - bei Vorliegen nur eines Entwurfes der Entscheidung: OLG Zweibrücken ZAR 2002, 34; BayObIG NVwZ Beilage 2001, 23). 

Die Regelung des § 14 Abs. 4 Satz 3 AsylVfG a.F. ist nach Ansicht des Senats dahin auszulegen, dass die Haft zu beenden ist, wenn nicht innerhalb der Vier-Wochen-Frist eine wirksame Entscheidung des Bundesamtes zugestellt worden ist (Brandenb. OLG, Beschluss vom 5. August 2002; OLG Dresden, Beschluss vom 3. Dezember 2004; vgl. SchHOLG, Beschluss vom 8. Juli 2005, jeweils bei Melchior a.a.O.).                                                                                                     Wie das Brandenburgische Oberlandesgericht überzeugend ausführt, lässt sich die gegenteilige Auffassung weder mit dem Wortlaut noch mit dem Sinn und Zweck der Vorschrift vereinbaren. Es heisst in der Entscheidung: ... „Der Halbsatz „es sei denn ..." bezieht sich sprachlich eindeutig auf den Inhalt der Entscheidung des Bundesamtes und stellt eine Ausnahme von der gesetzlichen Regel dar, wonach die Haft mit der Zustellung der Entscheidung endet. Hingegen kann die Einschränkung schon sprachlich nicht als eine Ausnahme von der zeitlichen Beschränkung der in § 14 Abs. 1 Satz 1 AsylVfG angeordneten Haftfortdauer auf bis zu längstens vier Wochen nach Eingang des Asylantrages beim Bundesamt begriffen werden. Diese zeitliche Einschränkung der Haftfortdauer regelt deren „absolute" Obergrenze, sofern nicht vor Ablauf der Frist die Entscheidung zugestellt ist. Ein anderes Verständnis wäre auch mit dem Sinn und Zweck der Regelung nicht zu vereinbaren. Es würde darauf hinauslaufen, dass der Betroffene nicht „spätestens" nach vier Wochen freizulassen wäre, sondern - gleichsam „auf Verdacht" - weiter auf unbestimmte Zeit in Haft gehalten werden dürfte, bis sich bei späterer Zustellung der Entscheidung des Bundesamtes herausstellen kann, ob der Betroffene als Asylbewerber anerkannt bzw. ob sein Antrag „nur einfach" als unbegründet zurückgewiesen ist oder ob er als „offensichtlich unbegründet" abgelehnt worden ist (...)". Den entsprechenden Ausführungen schließt sich der Senat an.
Die Betroffene hätte hier spätestens am 29. Februar 2004 freigelassen werden müssen. Die Haft war ab dem 1. März 2004 rechtswidrig.                                                                                                                             Nach den vorstehenden Ausführungen ist davon auszugehen, dass der Asylantrag am 2. Februar 2004 (Montag) bei dem Bundesamt eingegangen ist. Da sich die Betroffene an diesem Tag bereits 
in Haft befand, ist dieser Tag bei der Berechnung der Haftzeit mitzurechnen, § 187 Abs. 2 BGB (Brandenb. OLG, a.a.O.). Die in § 14 Abs. 4 Satz 3 AsylVfG a.F. bestimmte Frist von vier Wochen endete mit Ablauf des Sonntag, des 29. Februar 2004, § 188 Abs. 2 BGB. 

Hier ist die Zustellung nach § 4 VwZG erfolgt, nämlich mittels zur Post gegebenen Einschreibebrief an die Verfahrensbevollmächtigten der Betroffenen. Als Datum der Aufgabe zur Post (vgl. § 4  Abs. 2 VwZG, § 184 ZPO) ist mangels gegenteiliger Anhaltspunkte der 1. März 2004 anzusehen. Dies erweist sich unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen als verspätet. 

Der Senat schließt sich der Auffassung des Oberlandesgerichtes Celle im Beschluss vom 10. Oktober 2005 (bei Melchior, a.a.O., m.w.N.) an, wonach die Abschiebungshaft nach § 14  Abs. 4 Satz 3 AsylVfG a.F. von Gesetzes wegen mit Ablauf der Vierwochenfrist endet. Entscheidend ist insoweit, dass sich schon aus dem Wortlaut der Normierung ergibt, dass die Haft nicht nur unterbrochen wird, sondern beendet ist. Der Betroffene ist sofort zu entlassen. Eine Aufhebung des Haftbefehls durch das Gericht hat nur deklaratorische Bedeutung. Wie das Oberlandesgericht Celle nach Ansicht des Senats zutreffend ausführt, lebt der Haftbefehl nicht wieder auf, wenn die Aufenthaltsgestattung mit einem abschlägigen Bescheid des Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge erlischt (- im dortigen Fall nach §§ 67 Abs. 1 Nr. 5, 34 a AsylVfG -). Wegen der weiteren Einzelheiten der Begründung verweist der Senat auf die zuletzt genannte Entscheidung. 

Soweit in dieser Entscheidung eine Abgrenzung zur Beschlussfassung des Bayerischen Obersten Landesgerichts vom 12. Oktober 2000 (InfAusIR 2001, 175; vgl. auch OLG Dresden, Beschluss 
vom 3. Dezember 2004, bei Melchior, a.a.O.) erfolgt, bedurfte es keiner Vorlage an den Bundesgerichtshof (§ 28 Abs. 2 FGG). Denn hier lag schon deshalb ein anderer Sachverhalt vor, da das Amts-gericht nicht nach Ablauf der Vierwochenfrist über die Verlängerung der Haft entschieden hat. 

Die Erstattungsanordnung beruht auf § 16 FEVG (BGH NJW 1996, 466, 467; Senat, KG-Report 2000, 184). Die notwendigen außergerichtlichen Kosten eines Betroffenen sind nur dann der Gebietskörperschaft aufzuerlegen, wenn der Antrag auf Freiheitsentziehung abgelehnt wird und das Verfahren ergeben hat, dass ein begründeter Anlass zur Stellung eines Antrags auf Freiheitsentziehung nicht vorlag. Hinsichtlich der Auslagen im Verfahren der sofortigen weiteren Beschwerde ist zu prüfen, ob der Haftanlass noch im Zeitpunkt dieser Verfahren bestanden hat (vgl, Senat, a.a.O.). Dabei ist maßgeblich, ob die Behörde nach dem ihr erkennbaren Sachverhalt objektiv begründeten Anlass zur Haftbeantragung (oder Haftverlängerung in den Rechtsmittelverfahren hatte). 

Nach den vorstehenden Ausführungen bestand ab dem 1. März 2004 kein Haftanlass mehr. Nach Auffassung des Senats war es nahe liegend, bei Nachricht vom Eingang des Asylantrages im 
Zweifel die Aufhebung des Haftantrages zu betreiben (eingehend OLG Düsseldorf, Beschluss vom 6. April 2004, bei Melchior, a.a.O.). Dies gilt auch, wenn seitens des Landgerichts zur Frist in § 14 
Abs. 4 S. 3 AsylVfG bislang die gegenteilige Ansicht vertreten wurde. 

Auf die Erfüllung der an die Betroffene gerichteten Auflage des Senats vom 9. Dezember 2005 kam es angesichts der obigen Ausführungen nicht mehr an, so dass vorab eine Entscheidung getroffen werden konnte.

Diesseits in das Internet eingestellt im Januar 2006.
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